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Stadt Karben 
 
Bebauungsplan Nr. 206  
„Am Taunusbrunnen“ 
 
Beschlussvorschlag zur Abwägung  
 
aufgrund der während der Offenlage 
(vom 20. Februar bis einschließlich 10. April)  
eingegangenen Stellungnahmen der Bürger 
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Stellungnahme Bürger 
vom 10.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Abweichung von §6 HBO 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Abstandsflächen gemäß §6 HBO sind ein bauordnungsrecht-
liche Vorschrift, in einem Bebauungsplan werden planungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen. 
 
zum Punkt Lärmschutzwände, Grünverbindung  
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Das Grundstückseigentum liegt inzwischen nicht mehr beim 
Verfasser der Stellungnahme. 
Ein Rechtsanspruch auf Baulandumlegung besteht nicht. 
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Stellungnahme Bürger 
vom 10.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Abweichung von §6 HBO 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Abstandsflächen gemäß §6 HBO sind ein bauordnungsrecht-
liche Vorschrift, in einem Bebauungsplan werden planungs-
rechtliche Festsetzungen getroffen. 
 
zum Punkt Lärmschutzwände, Grünverbindung  
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Das Grundstück wurde zwischenzeitlich lastenfrei übertragen. 
Ein Rechtsanspruch auf Baulandumlegung besteht nicht. 
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Stellungnahme Bürger 
vom 06.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Punkt Zauneidechsen – ergänzende Untersuchungen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Der Untersuchungsumfang ist ausreichend und wurde im Vorfeld 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.  

Es wurde eine vertiefende Untersuchung zur Überprüfung von 
Reptilien-Vorkommen durchgeführt - zwei Begehungen im 
Spätsommer/Frühherbst 2015 (Erfassung von ggf. Jungtieren) und 
zwei Begehungen im Frühjahr/Frühsommer 2016 (Erfassung 
adulter Tiere, u. a. zur Paarungszeit).  

Dabei wurden lediglich bei einer Begehung im Frühjahr 2016 zwei 
Tiere in einem eng umgrenzten Bereich festgestellt, von denen ein 
Exemplar als männliche, adulte Zauneidechse bestimmt werden 
konnte. Aus diesem Ergebnis wird geschlossen, dass es sich nur 
um eine relativ kleine Population handelt, was dem suboptimalen 
Standort (überwiegend befestigter Untergrund) geschuldet ist.  

Weitergehende Untersuchungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
zielführend. Es werden unabhängig vom Bebauungsplan-Verfahren 
im Zuge der Entwicklung des Ersatzhabitates und der Vergrämung 
bzw. Umsiedlung der Eidechsen begleitende Untersuchungen 
vorgenommen.  
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zum Punkt Darstellung im Maßnahmenplan zum 
Landschaftsplanerischen Fachbeitrag  
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Erhalt des Fundorts der Eidechsen als Habitat wurde geprüft, ist 
aber mit dem städtebaulichen Konzept nicht vereinbar. Aus diesem 
Grund enthält der Maßnahmenplan des Landschaftsplanerischen 
Fachbeitrags auch keine derartige Darstellung.  

Die naturschutzrechtliche Relevanz wird weder im 
Landschaftsplanerischen Fachbeitrag noch im Bebauungsplan negiert, 
sondern es wird die Schaffung eines geeigneten Ersatzhabitats auf 
dem Taunusbrunnengelände festgesetzt.  

 
zum Punkt Beseitigung von Habitatstrukturen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Eine Beseitigung des Habitats ist nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht ohne weiteres möglich.  

Die artenschutzrechtlichen Restriktionen durch den Bebauungsplan 
werden nicht aufgehoben. Aus diesem Grund enthält der B-Plan 
entsprechende Hinweise zum Artenschutz und Festsetzungen zur 
Herstellung eines Ersatzhabitats. Parallel zum Bauleitplanverfahren 
wird die Vorgehensweise bereits mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde abgestimmt.  

 
zum Punkt zeichnerische Festsetzung und Schutz des 
Eidechsenbiotops 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Festsetzung erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde. Die Schaffung eines geeigneten Eidechsenhabitats 
wird im Bebauungsplan zwingend textlich festgesetzt. Die 
Erstherstellung und die Pflege des Ersatzhabitats werden in der 
Festsetzung geregelt. Die Verortung im Mischgebiet ist ausreichend 
eindeutig festgelegt. Eine Festsetzung durch Planzeichen ist nicht 
erforderlich.  

Zwischenzeitlich ist die Herstellung des Habitats bereits erfolgt. 

zum Punkt Vermeidung von Tötungen: siehe folgende Seite 
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zum Punkt Vermeidung von Tötungen durch Erhalt des 
Fundorts als Habitat 
Die Bedenken werden nicht geteilt, der Anregung nicht gefolgt. 
Tötungen der Eidechsen lassen sich vermeiden, wenn die Tiere vor 
dem Eingriff den Bereich verlassen haben. Dies lässt sich durch 
Vergrämung und/oder Umsiedlung erreichen. Hierzu liegen zahlreiche 
erfolgreiche Beispiele aus wesentlich umfangreicheren Eingriffs-
vorhaben in wesentlich umfangreichere Reptilienvorkommen vor. Im 
Übrigen wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
das festgesetzte Habitat bereits im März 2017 hergestellt – noch vor 
Rechtskraft des Bebauungsplans und vor dder Umsetzung der 
Planung (Eingriff). 

 

 
zum Punkt Formulierung des Hinweises zum Artenschutz 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Formulierung, dass Vorkommen geschützter Arten nicht 
auszuschließen sind, ist korrekt und zielführend. Es handelt sich um 
einen Angebotsbebauungsplan. Wann und in welchem Umfang die 
baulichen Nutzungen umgesetzt werden, steht nicht fest. Das heißt, 
bis zum Eingriff und dem möglichen Eintritt eines Verbotstatbestandes 
können noch mehrere Jahre vergehen, in denen sich auch die 
Vorkommen geschützter Arten entsprechend verändern können. 
Entscheidend ist, dass die Bauherren darauf hingewiesen werden, 
dass die artenschutzrechtlichen Vorgaben vor Beginn der Eingriffe zu 
berücksichtigen und Verbotstatbestände auszuschließen sind.  

 

 
zu den Punkten 
o Befürchtung, dass die Festsetzungen zum Artenschutz nicht 

umgesetzt werden 
o Widerspruch zwischen zeichnerischen Festsetzungen, textlichen 

Festsetzungen 
o zeichnerischen Festsetzungen, Festsetzung einer Fläche nach 

§9 Abs. 1. Nr. 15 BauGB oder §9 Abs. 1 Nr. 20 
siehe nächste Seite 
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zum Punkt Befürchtung, dass die Festsetzungen zum 
Artenschutz nicht umgesetzt werden 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Befürchtung, dass weder der Vorhabenträger noch die Stadt 
Karben noch die zuständige Naturschutzbehörde die Umsetzung der 
Festsetzungen zum Artenschutz beachten, ist unbegründet und nicht 
nachvollziehbar. Bereits parallel zum Bebauungsplanverfahren wird 
die Untere Naturschutzbehörde eingebunden und an der Entwicklung 
des Ersatzhabitats beteiligt.  Im Übrigen wurde in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde das festgesetzte Habitat bereits im März 
2017 hergestellt – noch vor Rechtskraft des Bebauungsplans. 

 

zum Punkt Widerspruch zwischen zeichnerischen 
Festsetzungen, textlichen Festsetzungen 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es besteht kein Widerspruch zwischen den Festsetzungen, da die 
Festsetzung „Flächen für Stellplätze“ nur die Bereiche definiert, wo 
Stellplätze zulässig sind, diese dort aber nicht errichtet werden 
müssen. Es gibt außerdem Bereiche wo keine Stellplätze zulässig 
sind.  
Das Habitat wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde im März 2017 hergestellt. 
 
 
 
zum Punkt zeichnerischen Festsetzungen, Festsetzung einer 
Fläche nach §9 Abs. 1. Nr. 15 BauGB oder §9 Abs. 1 Nr. 20 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Festsetzung erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde.  
Vgl. auch Abwägung zu „zum Punkt zeichnerische Festsetzung und 
Schutz des Eidechsenbiotops“ auf Seite 5 

 
 

 


